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Vom H andschuh z ur Emanz ipation von Frau und Mann 

Thomas Ernst Wanger 

Sowohl das römische »manus« als auch das germanische »munt« bedeuten H and, 
gleichbedeutend mit Macht. Die rechte Hand des Hausvaters, welcher die haus­
väterliche Gewalt ausübte, war auch die Hand des Wehrfahigen' am Griff der 
Waffe. Diese rechte H and steckte seit dem H ochmittelalter in einem Fingerhand­
schuh\ welcher sowohl im R.echt und Brauchtum des Hausvaters als auch im 
R.echt und Brauchtum des Wehrfahigen eine wichtige R olle spielte. Die hauwä­
terliche Gewalt und die Wehrfahigkeit waren und sind zum Teil heute noch in 
derselben H and des Mannes vereint, weshalb sich die männliche Herrschaft so­
wohl auf die hausväterl iche Gewalt als auch auf die Wehrfahigkeit begründet/ e. 
Der Handschuh war zudem auch eine lnsignie weltlicher und geistlicher Macht 
wie auch der Gerichtsbarkeit, we halb der Handschuh als lnsignie der Männer­
herrschaft angesehen werden kann. 

Mein Interesse an geschlechtsspezifischen und symbolischen Bedeutungen 
materieller Kultur ließ mich den H andschuh umersuchen.1 Im Folgenden möch­
te ich den Handschuh gleich am al »Quintessenz« meiner Dissertation von 2002 
vorstellen.~ 

Siehe: Wanger, Th.: Männerherr~chaft, in: Appelt, E. (Hrsg.): L'Homme. Zeitschrift fi.ir Femi­
niscische Geschichtswissenschaft, H . 1, 1992, S. 53 - 63. 
Der bäuerliche Arbeitshandschuh ist der sog. Fäustling (Fausthandschuh). Von diesem ist hier 
nichc die R.ede, sondern von dem die H and abbildenden Fingerhandschuh, konkret jenem der 
rechten Hand. 
Durch eine Anmerkung in: chröder, H .: Die R.echdosigkeit der Frau im R.echtsstaat, Frank­
furt - New York 1979 (Anm. 3, S. 196) wurde ich auf den Handschuh aufmerksam. Zu der er­
wähnten Anmerkung siehe: Schwineköper, ß .: Der Handschuh im R.echt, Aemterwesen. 
Brauch und Volksglauben, Balin 1938, S. 74. 
Wanger. T h. E.: Wehrfähigkeit und hausväterliche Gewalt als Vorwände gegen die politische 
Berechrigung der Frau. Frauenwahlrecht und Frauensrimmrecht unter besonderer Berücksichti­
gung der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein. D issertation zur Erlangung des Doktor­
grades an der Geisteswmenschafdichen Fakultät der Universität Innsbruck, Innsbruck 2002. 
Unveröffentlicht; s. auch: Wanger. Th. E.: Dt:r Handschuh - lnsignie der Männerherrschaft. 
Symbol legala Gewalt, in: 13undesmini5terium fi.ir Umwelt, Jugend und Familie (H rsg.): Zei­
rnng der Plattform gegen die Gewalt in der Familie, M:innerbilder und Gewalt, Heft 1, 1998, S. 

10- 11 ; hcq;i://www.pLmform.at 
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Der H andschuh als Insignie geistlicher Macht 
1 n der Antike war der R itus der verhüllten Hände bekannt: bei Begegnung mit 
einem Gott, einer Gottheit oder einem H errscher sowie bei Entgegennahme ei­
nes göttlichen G eschenkes, wohl auch eines väterlichen Segens5

, w urden die 
H ände verh üllt. In der Folge wurden auch bei gottesdienstlichen H andlungen die 
Hände verhüllt bzw. H andschuhe getragen." Als Grund für den R itus der verhüll­
ten H ände wird Schutz »vor unbekan nten magischen Einwirkungen«7 und vor 
Verunreinigung angegeben. 

Ab dem Begin n des 9. J hs. ist der Handschu h in Frankreich, D eutschland und 
Italien in liturgischer Verwendung. Ab M itte des 10. J hs. w urde der H andschuh 
zur offiziell anerkannten Bischofsinsignie durch Überreichen bei der Bischofswei­
he als »sichtbares Zeichen der Gnade Gottes«." Diese Bischofün ignie musste aus 
einem »nahtlosen Gewebe<<' bestehen und war feine, m eist gestrickte, Frauenar­

beir. Wohl auch die noch zu besprechenden Handschuhe des Königs, des Rich­
ters, des H ausvaters und des Weh1fahigen waren Frauenarbeit. '" Auf dem Hand­
schuhrücken w urden Metallplättchen mit meist bildlichen D arstellungen oder 
Stickereien angebracht, deren Symbolik stets zu beachten und meist aufschluss­
reich ist. Auf dem Handschuh des letzten Bischofs von Burgos war ein Sonnen­

symbol angebrach t und eine strahlende Sonne findet sich auf dem H andschuh des 
Papstes Pius X II. 11 Statt von der Sonne selbst erhalten die Gläubigen vorn Papst 
oder Bischof den Lichtsegen. 

Vom Ende des 13. J hs. bis heute wird die Bibelstelle Gen. 27, 16 in einem fei­
erlichen Gebet anlässlich der Bischofsweihe als Grund dafü r angegeben, warum 
dem Kandidaten Handschuhe angelegt werden: » ... wie einst Jacob, dein Liebling, 
sich den väterlichen Segen erwarb, weil er an den H än den mit der Böcklein Fell­
ehen bedeckt, ... «12 Hierbei handelte es sich allerdings um einen Betrug, da di e 
von der Mutter R ebekka gefertigten Fellehen der verspeisten Ziegenböckchen 
den blinden Vater Isaak glauben machten, es handle sich um den behaarten älte­
ren Sohn Esa u und er daher dem Jakob den Erstgeborenen-Segen erteilte, womit 
er diesen über seinen Bruder zum H errn erhob. 

Neben den Bischöfen konnten auch Äbte Handschuhe als Z eichen ihres Am­
tes, ihrer Würde und ih rer M acht e rhalten. 

Möglicherweise ist Gen. 27, 16 als diesbezügliches R elikt zu demen. 
Siehe: Schwineköper (wie Anm. 3), S. 26 und S. 32 - 33. 
Ebenda, S. 26. 
Ebenda, S. 32; s. dazu oben Anmerkung S. 
Ebenda, S. 34. 

Die sog. »Mittäterschaft der Frau« klammere ich hier aus. 
Vgl.: Engler, R .: D ie Sonne als Symbol, Zürich 1962, S. 177. 
Schwineköper (wie Anm. 3), S. 33. 
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Abb. 1: Handschuhe 

des Ornates der 
R ö mischen Kaiser 
Deutscher Nation, 

12. Jh.; links H and­
fläche, rechts Hand­

rücken " 
(Foto: Verf.). 

Der Handschuh als Insignie weltlicher Macht 

a) Der Handschuh des Königs 
Der Beleg des Handschuhs als Insignie des Königs lässt sich ab der ottonischen 
und karolingischen Zeit erbringen. Nach dem Vorbild von Bischofshandschuhen 
wurden die Königshandschuhe gefertigt. '' In Frankreich wu rden dem König an­
lässlich der Krönung Handschuhe überreich t und zwar mit den gleichen liturgi­
schen Formen wie bei der Bischofsweihe.15 Auch hier wurde an den Segen des 
blinden Isaak erinnert. 

Die in der Wiener Schatzkammer befindli chen Königshandschuhe gehörten 
einst zum Ornat der o rmannenkönige und wurden vor 1220 in Palermo her­
gestellt. Bereits das er te Bildinventar der R eichsheiligtümer, ein Holzschnitt, um 
l 45016, zeigt das königliche Handschuhpaar. 

Die Handschuhe gehörten bis zum Ende des HI. R öm. R eiches (1806) zum 
Krönungsornat. 17 Die Bedeutung der königlichen Handschuhe unterstreicht auch 
die Tatsache, dass sich die H errscher in Handschuhen begraben li eßen. Als Grab­
beigabe dienten natürlich nicht die kostbaren und übertragbaren Originalinsigni­
en , sondern lediglich aus einfachem Material hergestellte Nachahmungen in An-

" 

,. 

Abb. in: Anwand, 0. (H rsg.): Der Handschuh. Ein Vademecum ftir Menschen mit Geschmack. 
Balin 19 1+, S. +7. 
Vgl.: Ebenda, S. +2. 
Vgl.: Ebenda, S. +5. 
Abb. 1 in: Wanger. Th.: M ännerherrschaft. in: Appelr, E. (Hrsg.): L'H omme. Zeitschrift ftir 
Femin istische Geschichtswissenschaft, H . 1, 1992, S. +9. 
lnv. Nr. X II 1, 11; Kunsthi,torisches Museum Wien (Hrsg.): Weltliche und Geistliche Schatz­
kammer, 199 1 (2), S. I++ - 1+5. 
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deu rung der hohen M ach tstellung, welche d ie Tocen 1m Leben innehatten. '" Im 
Gegensatz zu Deutschland treten in Frankre ich <l1e Handsch uhe sogar investie­
rend auf", we nngleich es in Frankreich kein tradmonell gebrauchte~ H andschuh­

paa r wie im deutsche n Königtum gibt, da die Handschuhe h ier zusammen mit 
dem H emd nach der Krönung verbrannt w urden , denn beide waren mir dem 
heiligen Salbö l in Berührung gekommen. ''' Auch da'> engl ische Krönungszeremo­
nie ll kannte Handschuhe. Hier gab es ab Ende des 14. Jhs. neben den Prunk­
handschuhen ~oga r Leinenhandschuhe, des Salböl<; wege n, 1n Anlehnung an das 
fran zösische Zerem oniell.21

' Als Insignie galc jedoch weiterh in der Prunkhand­
schuh . Meist trug der englische König nur den rechten Prunkhandschuh , da er in 
seine r R echten das Szepter hielt.1

' 

Insignien können ihre Träger vertreten . So konnte auch der H andschuh des 
Königs die Person des Kö nigs rechtlich vertretcn.' 1 Wie w ir später noch sehen 
werden, konnte auc h de r Handschuh de H ausvacers den H au vater vertreten . 
Der H and chuh des Königs war de sen Vertre ter, \\"enn es darum ging, e inen Kö­
nigsbann auf eine Stätte zu legen, um diese unter den besonderen kö niglichen 
Schutz zu sce llen. Auch wurde ein königli cher H andschuh genomm en, wenn di e 
mit Ächtung belegten Güter eingezogen wu rden. Der Han dschuh als Abbild der 
H and des Träger konnte die Realität ersetzen. Mittelalcerlich denkenden M en­
schen bereitete es keine Schwierigkeit, den König an zwei verschiedenen Orten 
gleichzeitig zu w issen. Dem Sachsenspiegel. dem Schwabenspiegel und dem 
D eutschenspiegel zufolge musste der König z.B. zu Marktgründungen seinen 
H andschuh senden.11 Eine Sachsenspiegelillustranon zeigt einen am Marktkreuz -
gleichsam als Fetisch - aufgehängten H andschuh zum Zeichen des Marktrechtes 
und des königlichen Friedens über dem Ort.H Auch als Botenzeichen trat der 
H andschuh neben dem viel älteren Stabsymbol auf 15 

,, 

,, 
,, 

Als schonstes Be1sp1el hierfür erachte ich die salischen Grabkronen Kaiser Konrads 11. und der 
Kaiserin G1sela, welche in den Kaisergräbern des ro mamschen Domes zu Speyer gefunden 
wurden. Siehe Abb. 111: H monsches Museum der Pfal1 1n '.:>peyer und Landesbildstelle Rhein­

!Jnd- Pfalz 111 Koblenz (Hrsg.): Museen 111 R he111land- Pfal1. Band 1, Speyer 1983. S. 176 - 177. 
Vgl.: Schw111eköper (wie Anm . 3), S. 46 - 47. 
Vgl.: Ebenda, S. 47 und 50 . 

Vgl. : Ebenda, S. 50 . 
Vgl.: Ebenda, S. 54; sowie: Amira, K. v. - Schwerin, C l. Freiherr v. : Rechtsarchäologie, Ge­
genstände, Formen und Symbole germamschen R echts, Berlin - Dahlem 1943. S. 32 und 89. 

Siehe: Schwineköper (w ie Anm. 3), S. 57 . 

Siehe: Ebenda, S. 58. Hierzu ist anzumerken, dass Hände und Abbildungen von Händen uralte 
unhe1labwehrende Zeichen smd. Aufgrund memer Studien ist anzunehmen, dass sie zu den äl­

tesren apotropäischen Symbolen überhaupt gehören: siehe dazu Wanger, Th. E.: Das Apotropä1-
sche, unverö ffentlichtes Manusknpr 1999. Archiv Thomas Wanger. http: //members.vol.at/ 
thernst/ 

Siehe hierzu: Wanger, Th. E. : Der Richterstab, unveroffemlichtes Manuskript 1999. Archiv 
Thomas Wanger. http:/ / members. vol.aclthernst/ 
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Abb. 2: Das Landcs\chwert von .larus wi rd 

\'On dem R.acswe1bel. nach dem Lnde der 

Landsgemernde • 1111 Mai 2002. 11111 H andschu­

hen gehalten Da~ Landesschwen ist Symbol 

der Amtsgewalt de' l .andammanns, der ur­

sprunglich auch R ichter war'. 

b) D er Handschuh des Richters 
Amtshand chuhe trugen nicht nur Könige, sondern auch R.i chter. Eine Vero rd­
nung für Glarus (C l 1) aus dem 16. J h ., welche wahrsc he inlich auf eine ältere 

Vo rlage de 15. Jhs. zurückgeht, erwäh m die\ 111 fo lgenden Wo rte n: o> und o ll d er 
r ichter angetonne hemschen und das ric hrschwcrr 11111 hend en haben«. 1

" 

In , achsen \\'urde es Schöffen und R.1chtern g.lr verboten , während eine r Ver­
handlung l landschuhe zu trage n.• D ies w ird als »rnrnbddli cher Ausdruck seiner 

Ehrlichke1t und OfTcnhen gede ute t«.' Be1sp1elc au\ dem Fränkischen , D eut chcn 

und der 'chwe1z zeigen, dass R.1chter dem Inhaber der Gerichtsgewalt Hand­
schuhe rei che n mus~ten. wenn sie um E111setn1ng 111 ihr Amt nachsuchten . 11 D er 

Richte r selbst erh ielt wiederum eine Hantbchuhga he vom R at, w ie d ies bei-

Vor dem A uszug au' dt'm l Jnd,gc111e111denng 

Foto: Thoma' Wangc'r, 1-e ldkirch Archiv rho111.1, Wanger. We11ere Abbildungen auch 111: 

l lertach . R. Hood1wnruu11. hcb1 M1tlJndlu u1 l chenJ1g<' C larnc1 Landsgc111e111de 1887 -

J 9 6 nm Jlluqrattonen ,w 1 den l·ow ,1rch1w11 von l lam \chonwel!er und Urs ! leer. G lJrus 

1987 (2) . S. 69 und 91 L um 1henta 1 amhge111e111de' W,111gc1 , Wchrfah1gke11 (w ie Anm -1) 

Zn .. 111: Sc hw1nekope1 (wie Anm 1). '>. 62 

Vgl. . Arrnra (wie Anm 22). ~ 68 

Schw1nekoper (wie Anm 1). '> 62 - 63. Oft las~<'ll L'1'l !\ m11,1hmt'n. Umkehrungen oder Ge­

gemtromungen genJue Konwren Je\ Lusac hlit hen er kennen 

Vgl. : 'ichw111d„oper (\\ 1e A11111 3). '> 1 13. Anm 1 <)(, 
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spielsweise 1482 in Erfurt der Fall war. In der Schweiz und in Ö sterreich erhiel­
ten auch polizeiliche Aufsichtspersonen Handschuhgaben.-" Solcherart wurde 
dem j eweils hierarchisch H öhergestellten ein H andschuh als Anerkennungsgabe 
seiner höheren Gewalt überreicht.33 

c ) Der H andsc huh des H ausvate rs 
Wie ein König regierte der H ausvater seine Familie mit Handsch uhen . Und wie 
der Handschuh des Königs konnte der Handschuh des H ausvaters seine Person 
rechtlich vertreten.34 Und wie einzelne H errscher fielen einzelne tyrannische 
Hausväter vergifteten Handschuh en zum Opfer.35 Und w ie weltli che oder geistli­
che H errscher w urden Hausväter in H andschuhen begraben.36 

Als R echtszeichen diente fast ausschließlich der Fingerhandschuh.-n M eist 
w urde nur ein einzelner Handschuh3

", und zwar jener der rechten H and verwen­
det. D er Fingerhandschuh ist genaues Abbild jener H and, durch di e H errschaft 
ausgeübt wird. Der H andschuh im R echt ersetzte wahrscheinlich die H and im 
R echt'" und versinnbildlichte »die Gewalt oder die H errschaft über ein O bjekt. <«" 
M ann bediente sich des Handschuhs, »wenn die Ge'vvalt in die H and eines ande­
ren übergeht, beispielsweise bei Verkauf, Verzicht, Schenkung, Belehnung und ... 
bei Amtseinsetzungen. Auch wenn es ich um R echte an Personen handelt, kann 
das Sinnzeichen bei Übereignu ngen benutzt werden. Dann werden allerdings 
diese Personen in gewissem Grade als Sache aufgefasst. Ganz eind eutig ist dies bei 
H örigen der Fall. <« 1 

Bereits eine St. Galler Urkunde des Jahres 884 belegt eine Liegenschaftsüber­
tragung durch Verwendung eines H andschuhs.42 Auch in England und den Nie­
derlanden galt der H andschuh als H errschaftszeichen bei Eigentumsübertragun­
gen .43 Beispiele au Zürich 1314 und 1327 zeigen Abtretungen von H örigen 

" 

114 

Vgl. Ebenda, S. 114, Anm . 198. 
Siehe: Ebenda, S. 113 - 118 und 134. 
Vgl.: Amira (wie Anm. 22), S. 89. 
Siehe: Schwineköper (wie Anm. 3), S. 1.+6. Gartenmörderinnen bevorzugten jedoch die Sym­
bolik des vergifteten Essens. Zu Gartenmörderinnen s.: Jones, A.: Frauen , die röten , Frankfurt 
a. M. 1986. 
Vgl.: Schwineköper (wie Anm. 3), S. 138, wo dieser Brauch im ostpreußischen Oberlande be­
legt ist. Das Brauchtum dürfte jedoch auch anderswo nachweisbar sein, da Handschuhe im Lauf 
der Zeit zum allgemeinen Bestandteil männlicher Kleidung wurden. Für Vorarlberg schloss Jo­
sefine Steck-Zerlauth, Feldkirch (1912 - 200 1 ), d ieses Brauchtum fiir das 20. Jh. aus. Mögli­
cherweise finden sich Hinweise in Sepulcralmuseen (z.D. in Wien). 
Vgl.: Schwineköper (wie Anm. 3), . 73 und 126. 
Vgl.: Ebenda, S. 67. 
Vgl.: Ebenda, S. 73 - 7.+. 
Vgl.: Ebenda, S. 7.+. 
Ebenda. S. 75. 
Vgl.: Ebenda, S. 83. 
Vgl.: Ebenda, S. 87 - 89. 



durch Handschuhe." Wie H örige wurden auch die unter dem »Munt« des Haus­
vaters stehenden T öchter mittels Handschuh verkauft. Verlobung war nichts an­
deres als Brautkauf und die Trauung war »Ausführung der Bestimmungen der 
Verlobung«<> Inhalt der Verlobung war die Übergabe der Gewalt (»munt« - H and; 
Bevormundung, chutz) mittel Handschuh, wie drei Belege aus dem Oberitali­
en des 11. J hs. zeigen. Da langobardisches R echt hingegen den Handschuh nicht 
bei Liegenschaftsübertragungen kannte, wird hier beim Brautkauf fränkisches 
Vorbild angenommen!'· Mittels Handschuh ging die Frau in Holland vom 11 . bis 
ins 17. Jh . vo n der Hand des Hausvaters in die des Schwiegersohnes, des neuen 
Vormunds über.,' Wenn der Bräutigam um »die Hand der Tochter« beim 
Schwiegervater anhielt, ging es um die Hand (»munt«) des Vaters, die durch den 
Handschuh übergeben wurde, womit nichts anderes als eine Eigentumsübertra­
gu ng stattfand. Unverh eiratet verstorbenen Frauen w urde in Deutschland, Eng­
land und Schottland ein H andschuh in das Grab gelegt.'" Bei Verehelichung von 
Hörigen kam es in Deutschland im 13. und 16. J h. zu Handschuhabgaben, wel­
che dem Herrn oder seinem tellvertreter in Anerkennung seiner R echte gege­
ben wurden.,'' Derselbe R echtsbrauch findet sich im Toggenburg (CH) anno 
1470 und in einem Vertrag der Bodenseeklöster anno 1560.;.' Im Verl obungs­
brauchtum hielt sich die Erinnerung an den Handschuh: Ein Brauchtum im Wal­
lis (ohne Zeitangabe) zeigt e in Handschuhgeschenk an die Schwiegermutter in 
spe anlässlich des Fasmachtschmauses. Ein anderes Schweizer Brauchtum (ohne 
Zeit- und Ortsangabe) zeigt ein Handschuhgeschenk an die Braut: Wenn die 
Frau den Handschuh nicht zurückweist, dann »müsse sie ihn auch haben.«51 Im 

Jahre 1636 übergab ein Mann au Genf »Ring und Handschuhe« der Braut. Auch 
in Frankreich, Belgien und Oberitalien sind Hand chuhgeschenke an die Braut 
nachweisbar.51 Bei H ochzeiten werden teilweise heute noch weiße Handschuhe 

Vgl.: Ebenda, S. 84; s. hierzu auch: Ebenda, S. 11 0 und 112. 
'
5 Ebenda, S. 90. 

Vgl.: Ebe nda. 
" Vgl.: Mo rtier. B. M . du: Zur Dedeutung und Symbolik von H ochzeitshandschuhen, in: Völger, 

G. (H rsg.): Die Braut, geliebt - verkauft - getauscht - geraubt. Zur R.olle der Frau im Kultur­
vergleich. Mit einer Einführung von R.ene König, Bd. 1, Köln 1985, S. 341. 
Vgl. : Ebenda, S. 142. Neben dieser Symbolik spielt hier auch das unheilabwehre nde Moment 
der Hand eine Rolle, worauf ich bereits hingewiesen habe. 

"' Vgl.: Schwineköper (wie Anm. 3), S. 112. 
Vgl. : Ebenda, S. 11 2, Anm. 194. 

'ii Vgl.: Ebenda, S. 94, Ann1. 105. 

;, Vgl.: Ebenda, S. 95. Siehe: Mortier (wie Anm. 47). S. 336 - 343. Zur Rolle des •Damenhand­
schuhs in der Brautwerbung« noch zu Zeiten des R adierers M ax Klinger (1857 - 1920) s.: Ber­
ger. R..: Zweite Haut. Zu Max Klingers „Paraphrase über den Fund eines Handschuhes", in: 
Bm:a, 1. - Breu, Z. - Hammer-Tugendhat, D. - Jenni, U. - ierhaus. 1. - Schöbe!, J. (H rsg.) : 
Frauen, Dilder, M änner, M ythen. Kumthisrorische Beiträge, Berlin 1987, S. 115 - 147. Diesen 
Literaturhinweis verdanke ich Mag. M argit Brunner, Satteins. Siehe hierzu auch d ie Handschu­
he al> Liebesbeweis in Shakespean:s Dramen. Schwineköper (wie Anm. 3), S. 134. 
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getragen .'' In England wurden offenbar vom 17. bis ins 19. Jh. bei Hochzeiten 
oftmals an alle Anwesenden und an die Braut Handschuhe verteilt. "'' In England 
wurden im 18. Jh. bei Hochzei ten die Häuser mit Zweigen geschmückt, »an de­
nen Papierstücke in der Form von Frauenhandschuhen angebracht waren.«s5 

Beim Tanz musste der Mann schon im Spätmittelalter die Frau in Handschuhen 
zum Tanze führen, während er die H andschuhe »beim Tanz selbst in der Hand 
halten musste.«5

" Noch 1979 in Bregenz wurde im Tanzkurs diese Sitte verlangt, 
allerdings trug m an die H andschuhe auch während des Tanzes, wofür hygienische 
Gründe angegeben wurden .57 

Da der H andschuh des Hausvaters diesen rechtlich vertreten konnte, verwun­
dert auch folgender Bericht von 1894 über di e Trauung einer ßraut »mit einem 

H andschuh« in H olJand nicht. Oie Ehe \Vurde dnrch die Braut und den Bevoll­
mächtigten (Hand chuh) des Bräutigams gesch lossen, was als »Ueberbleibsel vom 
übertragen e iner Befugnis« anzusehen ist.'" ach 1914 wurde in Holland die 
standesamtliche Trauung »eines Mädchens mit einem durch einen Bevollmächtig­
ten vertretenen Kolonialbeamten eine ' H andsch uhhochzeit'« genannt.50 Hier 
sch eint der Hausvater zugunsten seines Symbols vollständig aus dem Blickfeld 
gerückt, was die Bedeutung des Handschuhs als »Verkörperung männlicher Ge­
walt<< unterstreicht. 

In Vorarlberg und Liechtenstein gibt es heute noch eine Bezeichnung für 
M änner, die ihre hausväterliche Gewalt(tätigkeit) nicht ausüben: Er sei ein Hand­
schuh! (Dialekt: »An H ent cha«) . Der Ausdruck H andschuh bedeutet in diesem 
Zusammenhang soviel wie »Waschlappen« (Waschhandschuh). Also einer, »der 
der Frau nicht zeigt, wer der Mann im H ause ist. «"' iemals sei dieser Ausdruck 

" 

Siehe auch: Schwineköper (wie Anm. 3), S. 126 und 137. In Handschuhgeschäften gibt es heu­
te noch weiße Hochzeitshandschuhe für Männer zu kaufen (in Feldkirch und Innsbruck). 

Vgl.: Schwineköper (wie Anm. 3), S. 133. 
Vgl. : Ebenda, S. 135. E rster Nachweis dieses 13rauchtums 1777. (1 n Liechtenstein - und in Po­
len - ist es hingegen heute noch üblich. dass der Eingang des Hauses der Braut, des Bräutigams 

und des zukünftigen H eims mit einer gewunde nen Tannenrcisigg irlande bekränzt und mit 

weißen Bändern und Schleifen versehen w ird. Vgl. : Goop, A. P.: Brauchtum in Liechtenstein, 

Vaduz 1986, S. 257). Beim englischen Brauchtum sind vier Vo rstellungen anzutreffen: 1.) Das 
baumkultische und immer auch unheilabwehrende Element des Behängens von Zweigen mit 
Bändern. 2.) Der Handschuh als Liebesgabe. 3.) Das unheilabwehrende Element der Nachfor­

mung der Hand. !Zur abwehrenden Wirkung des Handschuhs s.: Schwineköper (wie Anm. 3), 

. 1-11 l und -1 .) Der Handschuh als Symbol der vä terlichen Gewalt (•munt•). 
Schwineköper (wie Anm. 3), S. 129. 
Aus hygienischen Gründen könnte ja anstatt des Mannes auch die Frau H andschuhe trage n. 

Diesen H inweis verdanke ich Monika T schugg, Innsbruck. 

Vgl.: Schwineköper (wie Anm. 3), S. 95. 
Anwand (wie Anm. 16), S. 80. 

Dr. Anni Bell, Wien, verdanke ich den H inweis. dass der durch das Schimpfworr "Hanschuh• 
angesprochene Handschuh auch den Frauenhandschuh bezeichnen könne. Demnach stünde 

der • Hanschuh•-Mann unter dem Dikrat e111es Frauenhand,chuhs, wa' die größte Schmach be­

zeichne. 
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fUr eine Frau verwendet worden. Die Emanzipation bezeichnet etymologisch »aus 
dem Mancipium geben« d.h. au de r väterlichen Gewalt (H and) zu r Selb­
ständigkeit entlassen.6' Wie aus dem Beispie l hervorgeht, ist es möglich, den Hand­
schuh abzulegen , und damir auf eine Ausübung von Gewalt zu verzichten. Wie 

der R.eg1erungsanrrirr des Königs durch Anlegu ng der Insignien vollzogen wurde, 
die bei feie rlichen AmrshandJungen gerragen wurden, so musste der Verzicht auf 
die R egie rung durch Ablegen der Insignien verdeutl icht werden .'·i Am Beginn des 
2 1. J h . erachte ich es als dringend no rwcndig, dass w ir M änner uns unserer In­
signien und Fetische bewussr werden, um un endlich von diesen gegensrändlich 
und rnenral befreien zu können. Mtt dem Handschuh legen wir sowohl die haus­
\·ärcrhche GewaJr als auch alle Waffen ni eder, wie w ir sehen werden. 

d) D er H andschuh des Wehrfähigen 
Wie die H ausväter rrugen auch d ie Wehrfahigen Handschuhe."' Dies seit d em 
hohen Mirrelalrer, als d er H andschuh Teil d er R üstung wurde, das Schwerr als 
allgeme111e Bewaffnung aufkam und de n Speer ablösre.6' Die von einem Hand­
schuh verdeckte rechre Hand am Griff der Waffe (Schwert) garanrierre die Ehre 
de Mannes, die an Kampffahigke ir geknüpft war. Der Wehrlose galt als ehrlos 
und war nicht srimmberechrigt.6~ Wurde z. B. di e nM annesehre« verletzt, kam es 

zu e inem gerichtli chen Zweikampf, der mir H andschu h und Schwert ausgetra­
gen wurde. In diesem Zweikampf, »wie er im Sachsenspiegel des 13. Jahrhun­
dens beschri eben und no rmiert wurde. randen sich KJäger und Beklagter unrer 
den Augen eines Richters gegenüber und foc hten mir Schwerte rn um ihren 
R echr anspruch. Siegte de r Beklagre, sprach ihn der R.ichre r fre i, unrerlag e r, galt 
er als schuldig. Ihre Legirimarion fand die e R echtsfindung in der Auffassung, 
dass der Ausgang des Kampfes ni cht etwa von der Geschicklichke it der Kämpfen­
den abhängig sei, sondern e inem Gonesurreil gleichko mme.«"" 1459 lcgitimierren 
folgende Vergehen zum Zweikampf: »M o rd, Verrat, Kerzerei, Treulosigke it gegen 
den Herrn, Wortbruch , o tzu cht und Verletzungen der Ehre.«"' ichr zugelas-

Diesen H inweis verdanke ich Dr. Markus Wanger. VJduz. 

Vgl . chwineköper (wie Anm. 3) . S. 54. 

S1<:he h1er7u das Kapitel Nr. 2.2 meiner D1ssenat1on: Wanger, Wehrfah1gke1t (wie Anm. 4): 

•Der Vorwand der Wehrfah1gke1t und das Duell 1111 19. u nd 20 Jh • 

l:k1 clcn R.1bware11 war dies zwischen dem 9 uncl 10. Jh der Fall. Siehe Wanger, Th. E.: Die 

Wehrfah1gke1t als Leg1umanon der germanischen VolksvcrsammJung. Unveröffemhchtes Ma­

nuskript 1999. Archiv Thomas Wanger http:/ / members. vol.atlthernst/ Die wohl älteste Dar­

stellung eines bewaffneten Kriegers 1111t Handschuh. Lanze. ')child. Schwert und ! leim findet 

Sieh als M1111arur 1m Stungarter Ps.ilte r. um 800 11 Chr. ( l·J'c 1. 81bl 1-o l 23). Abbildung in: 

C arda111 Vergan1, R . - Amrein, H . - l30 1;sonnas, V . L"ultimo guernero longobardo ntrovato a 

Stab10 T I, 111 : archäolog1e der schwe17 26. 2003. Heft .3 , S 1 'i 
Su.: he h ierzu das K.ipite l 1 2.4 me111er [)15serca11011 Wanger. Wchrfah1gkeu (wie Anm. 4): • Das 

Schwert als St1mmrechtsauswe1s• . 

r:rewn , U · Ehrenmänner. i)J; Duell 111 der burgerhchen (;e,clbthafL, Munchen 199 1, S. 20. 

Ebrncla , S. 21 
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sen waren: ))Unfreie, Frauen, Kinder bzw. jugendliche, Greise, Kranke und Geist­
liche; Personengruppen also, die nicht das R echt hatten, Waffen zu führen. «'"' 
Auch sollten die Gegner einander ebenbürtig sein und unter gleichen Bedingun­
gen kämpfen . Gegen Ende des Mittelalters wurden gerichtliche Z weikämpfe im­
mer seltener und verschwanden vollständig seit dem 16. Jh.'''' In demselben Jahr­
hundert, als die gerichtli chen Z weikämpfe verschwanden, bürgerte sich - vom 
Adel ausgehend - das Duell ein , »zunächst in Spanien , Frankrei ch und Italien , 
nach dem Dreißigjährigen Krieg vermehrt auch in den deutschen Territorien.«71

' 

Das Duell griff den mittelalterlichen Zweikampf auf, doch wurde dieses nicht 
mehr vor einem Gerichtsherrn ausgetragen, sondern war eine Angelegenheit 
»unter vier Augen«, wenngleich später auch Sekundanten und Zuschauer zuge­
gen ein konnten . Das Duell war praktisch ausschließlich Sache von Adligen , 
Bürgerlichen, Militärs, tudenten, all j enen , di e zur sogenannten satisfaktio ns­
fahigen Gesellschaft zählten . Er t in der 2. H älfte des 19. Jhs. duellierten sich zu­
weilen auch kleinbürgerliche und proletarische Männer, was zusammen mit der 
Tatsache der enormen Vergrößerung satisfaktio nsfahiger Kreise zu j ener Zeit, 
durch R eserveoffiziere und tudenten , schließlich zur Aufgabe dieses oft tödli­
chen »Brauchtums<1 führte.'' H eute »duellieren« sich nur noch schlagende Korpo­
rationsstudenten: mit Handschuh und D egen, beinahe wie zu Beginn die er Ent­
wicklu ng. D abei geht es nicht mehr um Leben und Tod, sondern beispielsweise 
darum, Mensuren zu schlagen - eine chnittverletzung durch den D egen rnitten 
ins Gesicht. Auch geht es zuweilen darum, alte »Tugenden« der männerbündi­
schen, wehrfahigen M ännlichkeit z.B. gegenüber der Frauenemanzipation auf­
recht zu erhalten.72 

Sowohl beim gerichtlichen Zweikampf als auch beim Duell spielte der H and­
schuh eine bedeutende R olle. Als Aufforderung zum Z weikampf galt das Zu­
Boden-Werfen des H andschuhs, vor die Füße des Gegners. D er Kontrahent 
nahm zu m Zeichen der Annahme der Forderung den H andschuh auf. Dieser 
Fehdehandschuh kam im mittelalterlichen Frankreich zuerst auf. 7

J Er war in lta-

'' Ebenda. Noch um 800 war im R echt die Wehrlmigkeit der Frau nicht fixiert , wie im Lex 
Baiuvario rum, das von allen Stammesrechten den größten Geltungsbereich hane und am längs­
ten in Kraft war, dies bis ins 14. Jh. (Weiss, S.: Die Österreicher in. Die R olle der Frau in 1000 
Jahren Geschichte, Graz - Wien - Köln 1996, S. 102). Ob dies auch für das Lex Alamannorum 
gilt, konnte ich leider nicht mehr überprüfen. Siehe: Schon, C. : Lex Alamannorum. Das Ge­
setz der Alemanne n. Text - Übersetzung - Kommentar zum Faksimile aus der Wandalgarius­
H andschrift Codex Sangallensis, Auh'Sburg 1993 (2. Aufl .) D iesen Literaturhinweis verdanke ich 
D r. U rsula Stanek, Ardning. 

'" Vgl. : Ebenda. 
Ebenda, S. 22. 
Vgl. : Ebenda, S. 237 - 238. 
Sie he hierzu das Kapitel r. 2.2 meiner Dissertatio n: Wanger, Wehrf:ihigkeit (wie Anm. 4): 
•Der Vorwand der Wehrfahigken und das Duell 1111 19. und 20. Jh.•. 
Vgl.: Schwineköper (wie Anm. 3). S. 97 - 98. 
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lien, Deutschland, England, in der Schweiz und in den Niederlanden verbreitet. 74 

Der Hand chuh konnte, wenn nicht geworfen, so auch dem R ichter übergeben 
werden.75 Ein Schlag ins Gesicht mit dem Handschuh galt als schwere 13eleidi­
gung und führte zum Zweikampf. Bis in die euzeit hinein hielt sich der Fehde­
handschuh als Auftakt zum Zweikampf. Auch das Duell griff mit dem Schwert 
auch den Handschuh auf. Er hielt sich sogar noch in der Zeit, als bereits Pisto len 

die Hieb- und Stichwaffen ablösten. Auch beim Duell galt der geworfene Hand­
schuh als Auftakt. Wo llte der M ann nicht seine Ehre - als Offizier oder höherer 
Beamter gar seinen Beruf - verlie ren, musste der H andsch uh aufgenommen wer­
den.71' Trotzdem fühlten sich M änner aus freien Stücken zum Duell berufen. n Das 
Duell galt als »M anifestatio n de m ännlichen Gesch lechtscharakters, der männli­
chen Persönlichkeit«7" und erfreute sich prinzipieller Zustimmung. Oft w urden 
Fehdehandschuhe deshalb geworfen, um sich in Szene zu setzen. Männliches Im­
poniergehabe suchte als bevorzugte O rte, an denen Duelle verabredet wurden, 
»gesellige Veranstaltungen, Bälle, Tanztees, private Festlichkeiten, auf denen ich 
beide Geschlechter mischten .«-'' Frauen ollte ein bleibender Eindruck der M änn­
lichkeit vermittelt werden. Bei tödlichem Zweikampf aus »Anlass« einer Frau hat­
te diese massive Vorwürfe »und im schlimmsten Fall , soziale Ächtung zu gegen­
wärtigen.«"" Frauen waren die eigentlich Leidtragenden der m ännlichen Ehrbe­

griffe. Durch Duelle konnten Frauen aber auch in Schach gehalten werden, da 
diese stets darauf Bedac ht nehmen mussten, keinen »Grund« für ein auch aus ge­
ringstem Anlass mögliches M ännerduell zu liefern und auf »ihre Ehre, bzw. das, 
was aus männlicher Sicht dafür galt«"1 zu achten. Hat doch die Frau 1>keine selb­
ständige Ehre, weder politi eh noch sozial, sie hat Teil an der des Mannes.«"~ 

Als der D egen nicht mehr zur Alltagskleidung gehörte, wurden Duelle öfters 
mit Handschuh und Pistolen ausgetragen. Es liegt eine Kontinuität des Hand­
schuhs bis hin zum Griff der Vorderlader-Pistole vor. Als Schutz vor dem Zünd­
funken wurde an der rechten Hand ein Handschuh getragen."1 Später traten die 
Kontrahenten in »schwarzem Gesellschaftsanzug«"' auf, zu dem auch Handschuhe 

. , 

Vgl.: Ebenda, S. 99, 101 und 104. 
Ein R elikt des Fehdehandschuhs mag sein, wenn heute die Wiener Polizei einen H andschuh in 
eine Einbruchswohnung wirft, angeblich um sich zu vergewi%ern, ob sich der Einbrecher noch 
in der Wohnung befindet. Diesen Hinweis verdanke ich Dr. Anni Bell, Wien. 

Vgl.: Frevert (wie Anm. 66), S. 1 1 und 226. 

Vgl.: Ebenda, S. 11. 
Ebenda, S. 227. 
Ebend,1, S. 228. 
Ebend,1, S. 229. 
Ebenda. 

Zit. von 1889, 111: Ebenda, S. 230 . 
Diesen Hinweis verdanke ich Mag. Antje PIJ1kner, lnmbruck. 
Freven (wie Anm. 66), S. 212. 
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gehörten. Auch die häufigste Uhrzeit des Geschehens spricht später bei den Hin­
terladern für Handschuhe: meist im Morgengrauen"5, wo es noch kühl ist. 

In der Waffensa mmlung de Kunsthistorischen Museums findet sich beispiels­
weise ein Perkussionspistolenpaar mit Kassette aus der Zeit um 1830"''. »Kassetten 
mit Duell- und Scheibenpistolen gehörten nach 1800 zum modischen Besitz des 
vornehmen M annes.«"c Sich du ellierende Männer gab es bis in das 20 Jh . hinein, 
wie Prof. Dr. Ute Frevert nachwies."' 

Zum Schluss möchte ich meine Aufmerksamkeit wiederum dem rechtlichen 
Brauchtum zuwenden: Kriegsgefangene übergaben ihren Handschuh als Zeichen 
dafür, dass sie sich in die Gewalt des Gegners begaben, wie dies Belege aus dem 
späten Mittelalter aus Fran kreich, England und Deutschland zeigen."'' D ie Zu­
gehörigkeit des H and chuhs zur kriegerischen Ausrüstung seit dem H ochmittel­
alter9'• mag Grund für die alte Sitte sein, bei Begrüßungen oder H andreichungen 
die Hand chuhe auszuziehen, zum »Zeichen für die friedli chen Absichten des 
H andreichenden«.'11 Bis heute gilt ein H andschlag mit behandschuhter Hand als 
unhöflich. Die »nicht wehrfähigen« Frauen hingegen brauchten ihre H andschuhe 
nicht auszuziehen. Der Lehnsmann hatte ohne H andschuhe vor dem H errn zu 
erscheinen, womit ausged1iickt wurde, dass er unbewaffnet zu erscheinen habe, 
wie dies eine Be timmung im Sachsenspiegel belegt.92 In Anwesenheit eines 
H errschers galt striktes Handschuhtrageverbot, wie dies in Spanien noch bis ins 
19. Jh. der Fall war.''3 Auch vor Gericht durfte niemand in Handschuhen erschei­
nen. Und die Kirche, als befriedeter Ort, durfte im Mittelalter nur ohne H and­
schuhe betreten werden.'" N och heute nehmen Buben und M änner vor Betreten 
einer katholischen Kirche Mütze oder H ut ab95 und ziehen ihre Handschuhe aus. 
Während Frauen ihre Hüte und H andschuhe auch während der Messe tragen . 

,, 

Vgl.: Ebenda, S. 214. Belege hie1fti r fand ich bei Fjodo r Michailowitsch Dostojewski (1821 -

188 1) in seinem literarischen Werk •Die Dämonen« und bei Joseph Conrad (1857 - 192-1) in 
seinem literarischen Werk •Die D uellanten« nicht, die diesem •Detail• offenbar keine Beach­

tung schenkten. D en H inweis auf diese beiden Duell- Literaturen verdanke ich Mag. Antje 
Plaikner, Innsbruck. ßei den •Showdowm« in Western-Filmen sind die Handschuh-H ände, vor 

dem Shooring, mei~t 111 Großaufnahme am Colt zu sehen. 

lnv. N r. G 602. Das Duell- Pistolen H olzköffcrchen mit Zubehör, Pulverhorn und Ladestock 
des letzten Duells in San Francisco am 13. 9. 1859, erzielte 1999 auf einer Auktion den Preis 

von 3-1.500,- Dollar. ß asler Zeitung, 18./19. 9. 1999, S. 16. 

Kunsth istorisches M mt:um Wit:n (Hrsg.): Führer, 1988, S. 429. 
Siehe: Frevcrt (wie Anm. 66). S. 269 - 272. 

Vgl.: Schwineköper (wie Anm. 3), S. 104 - 105. 
Vgl.: Ebenda, S. 63, Anm. 203; S. 127. 
Ebenda, S. 127. 

Vgl.: Ebenda. 

Vgl.: Ebenda, S. 128. 

Vgl.: Ebenda, S. 128 und 145. 

Eine Synagoge darf (Mann) nur nllt Kopfbedeckung betreten und eine M oschee verlangt aus­
gezogene Schuhe. 
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Z usammenfassend 
ka nn festgehalten werden , dass der rechte H andschuh d es H ausvate rs wohl ur­
'prünglich mit demjenigen des Wehrfahigen idenc war. Wie anders wäre zu e r­
klären , warum sowohl di e hau väte rliche Gewalt als auch d ie Wehrfähigkeit als 
Vorwände gegen die po litische Berechtigung der Frau galten und sowohl hausvä­
Lerhche ß estimmungen als auch d ie Weh rfähigkeit den M ann politisch berechtig­
Le. '' Die Person d es »ga nzen M an nes« vereinigte eben diese beiden Gewalten in 
'eine r rech ten H and . D er Begriff d es »Patriarc hats« bezeich net ko nkret di ese po­
linsche H errschaft d er H ausväter und Wehrfähigen im System der M ännerherr­
\C haft . 

In Appenzell lnnerrho den, das den h aue n noch 1990 das cimmrecht in de r 
Lmdsgemeinde verweigerte"·, mussten vor der Verehelich u ng d ie Waffen 
(~nmmrechtsausweise) geprüft werden. »Erst wenn d ie e als in Ordnung befun­
den worden waren. durften di e Geistlichen die Trauung vornehmen.«" Die e äl­
tere Prax1 w urde am 24. O ktobe r 1804 d urch de n Landrat bestätigt. 

D er Handschuh ist eine Insignie des Wehrfähigen und H ausvater , w ie auch 
der män nli chen H errschaft überhaupr. SO\rnhl 1111 pr ivaten (häuslichen), als auch 
im ö ffentlichen (außerhäuslichen) Bereich ü ben M änner heute noch Gewalt aus, 
weshalb ich neben Frauen auch M änner emanzipieren , im Hinblick auf e ine 
m enschenw ürdige Gegenwart und Zukunft. 

A1~( einem roten Teppich schritt . D. Fiirst Dr. h .c. Hal!S Adam //. , S taatsoberha11pt 
des seit 1868 militarlosen Fürstentums im Gleichschriu mit dem osierreichischen B11ndes­
prasidenten Dr. Kurt Waldheim das Ehrenbataillon des österreichischen Bundesheeres ab; 
anlass/ich des offiziellen liechtensteinischen taatsbes11ches am 8. 9. 1991 in Wien. Der 
Offizier tm,R in jeder Hand einen Degen. eine Hande waren in weiße Handsch11he ge­
kleidet. A 11ch die in Reih rmd Glied dastehenden oldaten trugen we!ße Handschuhe. Die 
.\1aschinen,qewelrre t~mrden am Gewehrkolben in der rech1en Hand gehalten, ilrr La11j war 
nach oben gerichtet. Die linke Ha11d beruhr1e das Magazin des cl111el!fe11ergewehrs."' 

Bislang konnte niLht geklan werden, warum beispielsweise l lausbemz auch !-rauen polmsch 
herechugte, wo sie doch rncht wehrfah ig waren. So sund auch die Tiroler Frauengesc hicl11sfor­

schung vor dem Ratsei weiblicher Dorfmeister (Vomeher der Dorigeme111schafi) 111 den Jahren 

16-11 -12. 1666. 1808 und 1809. (Stehe: Koller Gretl. Frau, 1986. 75) Der •Handschuh• hietet 
h ier eine plamihle h klarung. 

~iehc. Wanger 1 homa~ (w ie Anm 15), S. 53 - 63. 
Bistl1ofbergcr, 11 Der i)egcn an der Landsgememde von Appcnzell 1 Rh . in Carlen, L. 
(l lrsg.) hirschungen zur R echtsarchäologie und R echtl ichen Volkskunde. Bd 9, Zunch 1987 , 

'> 11!> 

Abh 111 Regierung de, f'urstcntums Liechtcnste111 (l lrsg.) Rechcnschafohcncht. 1992, ':. 36 
lnt )inne der 1-ricdcn,kanipfenn Bertha von )mtner (1843 1914) mo(hce ich . rund hundert 
Jahre ;pater. tragen Wann kommt das caaLSoberhaupt, das l..e111 Ehrenhaldlllon mehr wunstlic ' 

1 kr 1 ncdemkantpfer und osterrciclmche Uundesprasidemschaftskand ida1 von 1992. R ohen 
Jung!.. ( l ')IJ - l'N-1). lldne. nach e igenen \X/orten in seiner \X/ahlveramultung 1992 111 l11ns­

hrucl... l11t'raut .mg<'>proLhen. gerne vcrzidnet. (, en 19 6 gtht e\ du: Roben -Junk- Bihhothel.. 

ti.11 7.11kunfofr.igc11, Robert Jungk- Plat7 1. A-5020 Salzhurg. nm uber 11 OOil ·1 neln · 
wwwJ11ngk -h1hhothck ,1t) 
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